
W S  «JHS oO01-343/69

itJ- :

sieht ea so aus , daß Postsenduug en ollen durch den Untere 
aucliuugaiUhr ex1 oder von Angehörigen der Unt ersuchungskaft— 
aast alt entgegengenoraraen werden* dies© auf Grdnungsmäßigkeit 
geprüft verdau und dann frankiert und weitergeleitet worden# 
Bel oingehonder Post ist der Briefumschlag, bei Postkarten 
die Briefmarke, za entfernen, die Kontrolle auf ür&nungs- 
maßigkoit durchsuf »ihren und die Postsendung den Verhafteten 
au übermitteln*
Die Ordnungsniäßigkeit kann, wie oben bereits angeschnitten, 
gefährdet werden durch*

- die Übermittlung von Kassibern von Mithäftlingen mit der 
Post,

- die Verunglimpfung der TJaiersuckungshaft,

- Warnungen an Mittäter, Mitwisser, etc»,

- die Versuche der Aussagenbeöinflussung von 2eugen#
Bs soll den Verteidigern hier nicht mißtraut worden, aber 
sie können gegenwärtig keine Garantie dafür geben, daß dio 
an sie gerichteten Briefe sie auch erreichen bsw# dio Brief© 
an ihren Mandanten auch tatsächlich von Urnen selbst stammen*

Unter Punkt 3 wird der Verfasser nochmals auf das Problem 
eingehen»


